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12.3.3 Wer Schusswaffen von einem Ort, also z. B. von seiner Wohnung zu 

eine anderen Ort befördern will, muss Folgendes beachten: 

12.3.3.1 Jäger dürfen Jagdwaffen auf dem Weg z. B. von ihrer Wohnung in das 

Revier zum Zwecke der befugten Jagdausübung, zur Ausbildung von 

Jagdhunden, zum Jagdschutz oder zum Forstschutz nicht schussbereit 

führen. Dies bedeutet, dass die Waffe nicht geladen sein darf (siehe 

Nr. 12.3.3.2). Die Waffe kann jedoch zugriffsbereit sein, also z. B. ohne 

Futteral, z.B. auf der Rückbank eines PKW auf einem Motorrad oder  

einem Fahrrad befördert werden. Dabei ist es unerheblich, ob es sich 

um Kurz- oder Langwaffen handelt, sofern diese Waffen zur Jagdaus-

übung nach dem Bundesjagdgesetz nicht verboten sind. 

Ein Jäger darf Jagdwaffen nur zur befugten Jagdausübung einschließ-

lich des Ein- und Anschießens im Revier, zur Ausbildung von Jagdhun-

den im Revier und zum Jagdschutz oder zum Forstschutz uneinge-

schränkt führen. Die Waffe darf also auch geladen sein. Auf § 13 Abs. 6 

und die Einhaltung der Sicherheitsbestimmungen gemäß UVV-Jagd 

wird hingewiesen.  

 

Der Jäger darf die Jagdwaffen auch im Zusammenhang mit diesen Tä-

tigkeiten, z.B. auf dem direkten Hin- und Rückweg zum Jagdrevier zum 

Zwecke der befugten Jagdausübung führen, allerdings darf die Waffe 

nicht schussbereit sein. Sie darf lediglich zugriffsbereit sein. 

 

12.3.3.2 Nach § 12 Abs. 3 Nr. 2 Waffengesetz dürfen die Schusswaffen beim 

Transport zum Schießstand oder Büchsenmacher weder schuss- noch 

zugriffsbereit sein; dies gilt auch für den Transport durch Jäger.  

 

Für die Fahrt zum Schießstand oder Büchsenmacher folgt daraus, dass 

die Schusswaffe im Fahrzeug am besten in einem (mit einem Zahlen- 

oder Vorhängeschloss) verschlossenen Futteral oder Waffenkoffer 

transportiert wird, da die Waffe dann auf jeden Fall �nicht zugriffsbereit� 

im Sinne der Vorschrift ist.  

Soweit Waffen in unverschlossenen Behältnissen transportiert werden, 

sind sie nur dann �nicht zugriffsbereit�, wenn sie nicht innerhalb von drei 

Sekunden und mit weniger als drei Handgriffen unmittelbar in Anschlag 

gebracht werden können, vgl. BT-Drs. 16/8224, S. 32 f. (weil sie sich 

während der Fahrt im Kofferraum eines Fahrzeugs befindet.) 
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Wer Schusswaffen im Fahrzeug auf Reisen beispielsweise zu einer 

weiter entfernten Jagdveranstaltung transportiert, muss stets gemäß 

§ 36 Abs. 1 Satz 1 die erforderlichen Vorkehrungen treffen, um zu ver-

hindern, dass Waffen und Munition abhanden kommen oder Dritte sie 

unbefugt an sich nehmen. Darüber hinaus sind Schusswaffen grds. ge-

trennt von der Munition aufzubewahren, sofern sie nicht in einem ent-

sprechenden Sicherheitsbehältnis aufbewahrt werden (vgl. § 36 Abs. 1 

Satz 2 ). Welche Vorkehrungen konkret zu treffen sind, ist abhängig 

vom Einzelfall und vom verantwortungsbewussten Waffenbesitzer in 

der jeweiligen Situation abzuwägen. Dies bedeutet, dass ein Fahrzeug 

mit Schusswaffen nicht über einen längeren Zeitraum unbeaufsichtigt 

abgestellt werden darf und die Waffen nicht von außen erkennbar sein 

sollten. Bei Hotelübernachtungen ist die Waffe ggf. im Hotelzimmer 

oder Hotelsafe einzuschließen, damit sie nicht aus einem abgestellten 

Fahrzeug entwendet werden kann. Zusätzliche Sicherungen an der 

Schusswaffe in Form von Abzugs- oder Waffenschlössern sind eine 

sinnvolle Ergänzung. Sinnvoll sind jedenfalls auch die von der Physika-

lisch-Technischen Bundesanstalt zugelassenen elektronischen Siche-

rungssysteme. Ebenso kann die Entfernung wesentlicher Waffenteile 

(z.B. Schloss, Kammerstängel, Vorderschaft) sinnvoll sein. 

12.3.4 Von § 12 Abs. 3 Nr. 3 erfasst ist sowohl die Wintersportdisziplin Biath-

lon als auch die Sportart Sommerbiathlon. Die Begriffe �genehmigte 

Sportwettkämpfe� und �festgelegte Wegstrecken� machen deutlich, 

dass es auf organisatorische Erfordernisse hinsichtlich des konkreten 

Ereignisses und des konkreten Parcours ankommt. �Genehmigt� bedeu-

tet, dass die Sportart nach einer genehmigten Sportordnung abläuft. Als 

Sportwettkampf ist auch das Training anzusehen. 

12.3. 5 Keines Waffenscheins für das Führen einer Signalwaffe bedürfen nach 

der Regelung in § 12 Abs. 3 Nr. 4 u. a. die Bergwacht und Führer von 

Wasserfahrzeugen, wenn sie eine erlaubnispflichtige Signalwaffe an 

Bord mitführen wollen. 

Die Freistellung für Not- und Rettungsübungen gilt auch für und im Zu-

sammenhang mit Einsätzen im Ernstfall. Die Befreiungen nach § 12 

Abs. 3 Nr. 3, 4 und 5 gelten auch bei öffentlichen Veranstaltungen im 

Sinne des § 42. 
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